
D:31
487

Nitrat bei Fleischerzeugnissen - Neue Vorschriften in der Bundesrepublik
Deutschland

•SÖBn --------------

îi^isterium für Jugend, Familie und Gesundheit,
’ ^hdesrepublik Deutschland

Verordnung über die Zulassung von Nitrit und Nitrat zu Lebensmitteln wurden die Ver- 
’ ju? dieser Stoffe bei Fleischerzeugnissen sowie die Anforderungen an ihre Herstellung 
üifüheit neu geregelt. Anstoß für diese Neuregelung gab die Diskussion über die gesund
e r 1®11 Aspekte des Zusatzes von Nitrit und Nitrat zu Lebensmitteln. Dabei fanden die in 

'ten Jahren gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnisse weitgehend Berücksichtigung. 
Méf :Regelung war daneben Anlaß für eine Eechtsbereinigung. So wurde auf Grund einer be- 
* "Iq611 Ermächtigung im Gesetz zur Gesamtreform des Lebensmittelrechts das Nitritgesetz 
JW' JUni 1934 aufgehoben. Die für das Inverkehrbringen von Nitrit und Nitrat erforder- 
S» ..Umschriften wurden in die Zusatzstoffverkehrsverordnung aufgenommen, die die Re- 
(jf JEer die Herstellung und die Reinheitsanforderungen von Zusatzstoffen enthält. Die 

Verwendung von Nitrat und Nitrit erforderlichen Vorschriften wurden in die Fleisch- 
rlun 8 integriert, die unter anderem die spezielle Zulassung von Zusatzstoffen zur Her- 

8 von Fleisch und Fleischerzeugnissen regelt. Während die Vorschriften des Nitrit- 
}ts im wesentlichen darauf ausgerichtet waren, den aus der toxischen Wirkung des Ni- 
K  Ibachsenden gesundheitlichen Gefahren zu begegnen, wird nunmehr auch dem potenti- 
5 ̂ 4.lsiko der möglichen Nitrosaminbildung durch weitergehende Einschränkung der Nitrit- 
^^ï'atverwendung bei der Herstellung von Fleisch und Fleischerzeugnissen Rechnung ge- 
¡Sg-.-Jie Aufnahme von Nitrosaminen oder deren endogene Bildung im Magen sind zwar wegen 
JUan1' verbreiteten natürlichen Vorkommens von Nitrit, Nitrat und nitrosierbaren Aminen 
Ijj? vÖllig auszuschließen, eine weitere Begrenzung des erlaubten Zusatzes von Nitrit 
l-- zu Lebensmitteln auf das unbedingt erforderliche Maß mußte jedoch angestrebt

Dabei war zu prüfen, ob ein vollständiges Verwendungsverbot für diese Stoffe in%

¡Har e" Ein solches generelles Verbot war jedoch aus verschiedenen Gründen nicht reali- 
¡ Ä  Zum einen war zu befürchten, daß durch eine solche Maßnahme die Gefahr vermehrt 
¡%jj„6̂ üer Botulismuserkrankungen entstehen würde. Zum anderen steht die konservierende 
¡¡W5 °ei-der Stoffe dem Ausbruch von Lebensmittelinfektionen und Lebensmittelintoxika- 
v ?n<ierer Ätiologie entgegen. Außerdem war neben diesen gesundheitlichen Gesichtspunk
ts °6Jenken, daß in der Bundesrepublik etwa 90 %  aller Fleischerzeugnisse unter Verwen- 

Zusatzstoffe hergestellt werden, so daß es bei Wegfall des üblichen Pökelungs- 
S nicht mehr möglich wäre, die meisten dieser Erzeugnisse in der dem Verbraucher 

<} Weise herzustellen. Neben einer wesentlichen Umstellung der Verzehrsgewohnheiten 
für das Fleischwaren herstellende Handwerk und die Industrie auch eine 

¡i6 Jige Veränderung der derzeitigen Technologien verbunden.
^etgi^ung wurde vor der Zuleitung an den Bundesrat mehrfach mit wissenschaftlichen 
|it;)'Sc}1®Vändigen , mit den Bundesressorts, den Landesvertretern und mit den Vertretern der 
jv ̂6j,va:renindustrie, des Fleischerhandwerks und der Verbraucherverbände beraten. Dabei 

0;F2uheben, daß auch bei teilweise unterschiedlichen Interessen der beteiligten 
' -J-h sachlichen Diskussionen eine 'für alle tragbare Lösung gefunden worden ist. 

Innung ist am 31 ■ Dezember "1980 in Kraft getreten.
; (k,

esetz von 193^ war das Verbot enthalten, Nitrit in Substanz als Zusatzstoff zu 
v^tela zu verwenden. Nitrit durfte nur in Form von Nitritpökelsalz bei der Züberei- 

Jeisch und Fleischerzeugnissen, mit Ausnahme von zerkleinertem frischem Fleisch 
nü Werden. Nitritpökelsalz ist ein ausschließlich aus Speisesalz und salpetrigsau-

bestehendes gleichmäßiges Gemisch, das nach der alten Vorschrift höchstens 0,6 
stens 0,5 % salpetrigsaures Natrium (berechnet als NaNOg) enthielt.
Yon Nitrit bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen begrenzte sich dadurch, 

ltl ̂ 6̂j,a°?ierungen von Nitritpökelsalz zu einem übersalzenen Produkt führen, das vom Ver- 
^  lani®ht mehr akzeptiert wird. Diese Art der Limitierung des Nitritzusatzes hat sich 

L  ^Sjährigen Praxis gut bewährt.
f« riften für die Herstellung von Nitritpökelsalz wurden im wesentlichen aus dem Ni-

? Übernommen. Die Reinheitsanforderungen an Natriumnitrit als Ausgangsstoff für 
j?Y'sg(̂ 1':Pökelsalz-Herstellung sind den Anforderungen der EG-Richtlinie (65/66/EWG) zur

spezifischer Reinheitskriterien für konservierende Stoffe, die in Lebensmitteln 
ye:rden dürfen, angepaßt worden. Aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen ist nunmehr 

Wvj^he^ükeit der Einfuhr von Nitritpökelsalz in die Bundesrepublik unter Beifügung einer 
Ü. Bescheinigung nach Muster der Anlage 3 der Zusatzstoffverkehrsverordnung eröffnet

. ,j 6n6eY Verminderung des Nitritzusatzes zu Fleischerzeugnissen zu kommen, standen ver- 
X N e Sa Se zur Debatte, die insbesondere in der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in 
. k 11 be anstalt für Fleischforschung, Kulmbach, im Bundesgesundheitsamt, Berlin-und im 
, '-K, 0Qderer Sachverständigengespräche erörtert wurden:
- Un® der Nitritkonzentration im Nitritpökelsalz,
' $6 6i“telc^ vorgeschriebene Limitierung des Zusatzes von Nitritpökelsalz bei unver- 

Nitritkonzentration dieses Salzes,
J-ch vorgeschriebene Höchstmengen für Nitrit und Nitrat im Fertigerzeugnis
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4. im Hinblick auf eine Verminderung der Aufnahme von Nitrit mit Fleischerzeugnissen
n _____j t _  j  n  _ • _ Ti _ j   t_ j  ____  n • t\t * t t n m W 3 ^Zusatz bestimmter Stoffe in Betracht ziehen, die Nitrit ersetzen, abbauen oder Ü®Waii. 

5- Einschränkung der Verwendungsmöglichkeit von Nitritpökelsalz bei Fleischerzeugniss
1»

Ni'Bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen mit Nitritpökelsalz beträgt der Zusatz vorL
Die Hälfte dieser Mengen würde ztrit je nach Salzung etwa zwischen 80 und 180 mg/kg. m e  n a n  te dieser- mengen wuiu- 

Färb- und Aromabildung ausreichen. Eine so weit-gehende Herabsetzung würde jedoch da®uDg 
biologische Risiko erhöhen und deshalb verstärkte flankierende Maßnahmen zur Keimhem 
notwendig machen. Als wirksamster und einfachster Weg, den Nitritzusatz zu Verringerung 
den die Beibehaltung des bewährten Prinzips, den Zusatz von Natriumnitrit nur in Form ^  
Nitritpökelsalzes zu gestatten sowie eine Veränderung der gesetzlich vorgeschriebenen^ 
sammensetzung des Nitritpökelsalzes angesehen. Anstelle von 0,5 bis 0,6 %  sollte der uB1 
triumnitritgehalt nur noch 0,4 bis 0,5 % betragen, also eine Senkung des Nitritanteit“ ge- 
etwa 20 %. Damit wäre ohne Änderung der üblichen Technologien und der Art der weiter 
handlung der Fleischerzeugnisse, vor allem aber ohne Entstehen eines mikrobiellen 
eine Verminderung des Nitritzusatzes möglich. Es wurde davon ausgegangen, daß im v®rs ieVe 
mit diesen Erzeugnissen der allgemein zu beachtenden Sorgfalt im Hinblick auf die Hy® 
nachgekommen wird.
Der Weg, die Zusatzmenge von Nitritpökelsalz bei unveränderter Nitritkonzentration 
Salzes gesetzlich zu limitieren, wurde nicht beschritten, da bei der Masse der Fiel8 cjjt
Zeugnisse eine pauschale Festlegung der Verwendung von maximal 2 % Nitritpökelsalz „nprod#
zu einer Senkung des Nitritzusatzes geführt haben würde. Hier wären, abgestuft nach 'Jun
ten, geringere Mengen als 2 %  notwendig gewesen. Dies erschien für die Praxis jed°oh eJ,jj9' 
plizierter als eine generelle Senkung des Nitritanteils im Nitritpökelsalz. Diese Ai ^  
tive hätte auch einer vorgeschriebenen korrekten Dosierung des Nitritpökelsalzes t®1 °
Herstellung der Fleischerzeugnisse im Wege stehen können. Schließlich wäre es schwie 
Einhaltung einer solchen Vorschrift zu überwachen.
Zusätzlich zur Verringerung des Nitritanteils im Nitritpökelsalz wurde empfohlen, ^ ßeji

ReS1

n Snitrit- und Restnitratgehalt im Fleischerzeugnis festzulegen, um diesen in vertre 
Grenzen zu halten. Zwar lassen bestimmte Restnitrit- und Restnitratgehalte nur sehr gii■ - - - - - -  - --- Ltmeng ug.Rückschlüsse auf die bei der Herstellung der Fleischerzeugnisse zugesetzte Nitrit®®a°ze: 
sie korrelieren auch nicht unbedingt mit dem möglichen Nitrosamingehalt der Fleischmögli samingehalt imPof'nisse. Eine solche Endproduktspezifikation hat jedoch Bedeutung für die Überwachung 
tierter Fleischerzeugnisse, deren Herstellungsvorgang nicht überprüft werden kann. ß 1A  
dient zugleich auch dem Bestreben, die Aufnahme von Nitrit mit gepökelten Fleischwa gU» 
begrenzen, was sich im Hinblick auf die Gefahr der endogenen Nitrosaminbildung güns 
wirken kann. Da in den Erzeugnissen nach Zusatz von Nitritpökelsalz durch chemisch®

._t- 1 T\T - X. — 4 _ T    1- TVT-! J J_________  J J   n -  _ 1____ n   ^ i-Umsetzung sowohl Nitrit- als auch Nitratmengen auftreten und nebeneinander nachwei, witrs1'̂sind, wurde es erforderlich, eine Höchstmenge für den Gesamtgehalt an Nitrit un _
festzusetzen. Die getroffene Höchstmengenregelung sieht folgenden Gesamtgehalt an

Dur puh 3und Nitrat im Fertigerzeugnis (berechnet als NaNCL) vor: Rohschinken mit großem u„_ 
(Knochenschinken, Spaltschinken), ausgenommen Nußschinken, Lachsschinken und ander^ pgtt' r 
einem Teilstück bestehende Rohschinken, nicht mehr als 150 mg auf 1 kg Fleisch- uh ^ge 0 
menge; andere Fleischerzeugnisse nicht mehr als 100 mg auf 1 kg Fleisch- und Fett® ^gJ— 
Fleischbrät. Diese Höchstmengen gelten nicht für Fleischerzeugnisse, denen bei der V 
Stellung neben Nitritpökelsalz Kaliumnitrat zugesetzt worden ist, soweit dies nach 
Schriften erfolgen darf.

tell®
Die Diskussion über den Einsatz bestimmter Stoffe in Verbindung mit Nitrit oder 
von Nitrit wie z.B. Ascorbinsäure, Ascorbat, Kaliumsorbat oder bestimmte Starterku 
ist z.Z. noch nicht abgeschlossen, so daß eine Zulassung bzw. verpflichtende Ver^^cb s 
nicht in Betracht gezogen wurde. Die weitere Entwicklung auf diesem Sektor wird J e 
fältig beobachtet.
Um die Aufnahme nitrosierender Substanzen über Fleischerzeugnisse einzuschränken, i»
Zusatz von Nitritpökelsaiz zu Fleischerzeugnissen, die üblicherweise nicht umger° -bfli&fß. 
v  — V ---u v ____J —  _________v , ______ itT ____  ___ t, ,,, I, ... 3 ______ Rezei®. vjei*Verkehr gebracht werden, ausgeschlossen. Hierzu gehören Brühwürste, aus deren B e ^ r ̂
To D m  T A TA (T a V, ^  n  Q A • m  a  lo t t m n  n  4“ T. , vi a  4— a  "D a  a  4—1a v, a 4— IT,’ v, a  4— A , , v, <4 P  —. — ~\ 1 .  .  . _ 4— » T— — w, 4  a !  4” 4  ^  .  P.llhervorgeht, daß es sich um Bratwürste, Rostbratwürste und Grillwürste handelt.
würste sowie andere Brühwursterzeugnisse, aus deren Bezeichnung hervorgeht, daß e ¿pt. 
"Weiße Ware" handelt. Zudem gilt das Verbot auch für Wollwurst, Geschwollene, Tr -fc p 
linger, Schweinswürstchen, Stockwurst, Lungenwurst, Gelbwurst, Hirnwurst, Milzwursj,jeis‘' 
Kalbskäse; darüberhinaus für Fleischklöße, Fleischklopse, Frikadellen, Bouletten, 
füllungen und ähnliche Erzeugnisse aus zerkleinertem Fleisch. «

re&
Nitritpökelsalz darf auch nach den neuen Vorschriften nicht in Vermischung mit<-+•«-! *> „ „a- --------1----, ^ ^  ------ verwendetbensmitteln, die zur Herstellung von Fleischerzeugnissen bestimmt sind— —  -   ------- 7  —      — —    -------- ---- "O  ’ — -  — w -- K w u  *-> lAQii J. U U W li \j KJ U J.UJUJ U O-i. l i u  y V KJJ- •* -  v» 1 \  ̂Die Regelung dient dem Zweck, eine unerwünschte Beeinflussung der Zusammensetzung uSc » re
A A m Ir A n 4- 4  A A T\T ,  4— v, 4 4— v\ Ö 1 I  A 1 .—• • - 1 r* A n ITA -WA __________  ____________  Ä __________ a -----------------  TT —_________________________________J ___________ _____________ _____________ TH T _ .* 1 * _ "1 Ta r-\ r  H b— -T- — t  Z1
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samkeit des Nitritpökelsalzes vor seiner Verwendung im Fleischerzeugnis selbst
sen und die Möglichkeit der Nitrosaminbildung auch auf diesem Wege einzuschränken-.^ {je 
Erwägungen ließen es auch angezeigt erscheinen, die Vermischung von K a l i u m n i t r a t  
würzen für Zwecke der Fleischwarenherstellung zu verbieten.
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fei
genannten Beratungen und Überlegungen in den Expertengremien ergaben, daß für die 
Ujig von Fleischerzeugnissen heute mit wenigen Ausnahmen weder hygienisch-mikrobio-ch6 technologische Gründe bestehen, Salpeter weiter zu verwenden, zumal die nach 

aipökelunS in den Erzeugnissen vorhandenen Bestmengen an Nitrat und Nitrit er- ,fetl:f'-t-:j'=’etndß sehr hoch sein können. ■ In mehreren Forschungsvorhaben wird z.Z. geprüft, ob 
ft 6abS nicilt Sanz auf die Verwendung von Nitrat zu Lebensmitteln verzichtet werden kann, 
it elü\,aUci1 den Ausschlag dafür, Salpeter weiterhin in Substanz als Zusatzstoff zu Lebens- ttiu 4uzulassen und nicht in Form eines "Nitratpökelsalzes" v.-i— ~--- —
f l

Da für die Zulassung von
2usat E  kein technologisches Erfordernis mehr besteht, wurde nur noch Kaliumnitrat 
' otn'h?S -'°ff 5,161801:1 und Fleischerzeugnissen zugelassen. Für die Herstellung trocken I; Qiert (trocken und naß) gepökelter Rohschinken lagen noch keine ausreichend ge

nossenschaftlichen Erkenntnisse darüber vor, ob bei einem vollständigen Verzicht 
itratpökelung die mikrobiologische Sicherheit gewährleistet ist. Bei der Pökelung 
oischstücke mit Nitritpökelsalz kann möglicherweise das Nitrit bereits abgebaut

icht hat. Wegen seines langsameren Abbaues 
> zu uis in uas Innere des Fleischstückes und wirkt erst

?feen i 14 reduziert als keimhemmende Substanz. Bis zur Klärung der damit zusammen- 
•?at in ira8en durch die laufenden Forschungsarbeiten, bleibt die Verwendung von Kalium- 

bislang erlaubten Zusatzmenge (nicht mehr als 600 mg auf 1 kg Fleisch- und
n. 1 fur Rohschinken weiterhin zugelassen. Dies gilt jedoch nur für Rohschinken mitD-e E Chniesser (Soebenschinken, Spaltschinken). Bei Schinken die nur aus einem Teil- 
ge®16111 werden, wie Nußschinken, Lachsschinken, Schinkenspeck, ist die Nitrat- 

t.n I>ök i °ht mehr ei,laubt- Die Verwendungsmöglichkeit von Kaliumnitrat bleibt neben0  bp®Is®lz für Eohschinken mit großem Durchmesser (Knöchenschinken, Spaltschinken) 
v® Sai®r®ben- Hierbei wurde das Mengenverhältnis von Kaliumnitrat zu Nitritpökelsalz
1 ißr seter auf dOO kg Nitritpökelsalz) aus technologischen Gründen durch die Festle- 
i ?uläs^Sa^zmenge für Nitrat (300 “K aui 1 kg Fleisch- und Fettmenge) ersetzt. Weiter-ver.i'? lc“ Br UJ-6 »J-uratverwenaung Del aer Herstellung solcher Rohwürste, die vor 

HP®üfb?'?-Ilsen mindestens /)- Wochen gereift worden sind. Zwar ist die Nitratpökelung 
Sffeep rstellung dieser Rohwürste technologisch nicht zwingend erforderlich; trotzdem 
^  s V^rtretbar, diese nur in geringem Anteil am Gesamtverzehr beteiligten Erzeug
t e s  5ei naturgereiften Würsten dieser Art dem Nitratzusatz
i'ßt fe^Sjocu wij [■[] H rt i p t * i h t1 e n n ß  om ro . . . .  — t. +- — „ i _ _ -7r\r\  r- .  kg Flels Ch*ettmkSsen wurde hierfür eine Zusatzmenge von nicht mehr als 300 mg auf enge festgesetzt.
%  .

iür Nitritpökelsalz ist auch für Kaliumnitrat(k “uscb ' " : --------------- ----eine Restmengenregelung erfolgt.
mi  ̂kaliumnitrat oder unter Verwendung von Kaliumnitrat und Nitritnö- 

Sestellt worden sind, ist als Höchstmenge ein Gesamtgehalt an Nitrit und Nitrat 
°0 °;;rzeugnis von nicht mehr als 600 mg, für Rohwürste ein Gesamtgehalt von nicht mehr 

auf 1 kg Fleisch- und Fettmenge (berechnet als KN0?) festgelegt.
®isch "*"S^ Kaliumnitrat noch für die Herstellung bestimmter gepökelter natriumai

p
^ h'J-SoV,, ------ '*■■■'■• “»i.oi.oj.j.uug ucsiimiiiier gepoitener natriumarmerowaren zugelassen worden. Dadurch soll verhindert werden, daß auf eine natrium- 
'eUSiSch nSewleSene nicllt auf normale, mit natriumnitrithaltigem Nitritpökelsalz gepökel- Erzeugnisse ausweichen. Die Zusatzmenge ist auf 300 mg Kaliumnitrat auf 1 kg

ettmenge begrenzt worden. Als Restgehalt im Fertigerzeugnis ist ein Gesamtee- aE rrt: und Nitrat von nicht mehr als 100 mg auf 1 kg Fleisch- und Fettmenge (be- : J-s KN0,) vorgesehen. D

JV" ohaftlichen Expertengesprächen wurde auch die Frage der Festlegung von Höchst-
V V #ltr08Mine lm 51 eis ober Zeugnis behandelt. Maßgebend dafür, daß keine Werte i ^li5ieliUng festgelegt wurden, waren zwei wesentliche Gründe, ein spezieller und ein 
IC öieEr .  Speziell zeigten Untersuchungen von deutschen Fleischerzeugnissen, daß der 
' Erzeugnisse an Nitrosaminen relativ sehr gering ist, insbesondere bei den

rÜ ,  U1E  Kochwürste), die den Hauptteil am Verzehr von Fleischerzeugnissen in
0derPsbna/vDertSChlaE  Die Annahm6 eines diskutierten Grenzwertes von/ SissE ? FS/kg (wie m  den USA für gebratenen Bacon) wäre für die Masse der Fleisch- 

■$*> RohIE fU bo°bi er wäre bestenfalls für einzelne Produkte wie z.B. Bacon, evtl.
W,achlnken ln.Fra8e gekommen. Prinzipiell war gegen die Festlegung einer Höchst- 

fcft* W e r E f  E l 6 e^ Ur . ^ ! E E a! , - f - te]cik0^°fE.che,r Sicht kein tolerierbarer Wert
4i®'1:el?riâ '̂*:̂ Ciiê  M°SÜchkeiten orientieren. Wobei jedoch zu bedenken ist, daß ¡C /ie no°h k®lne ausreichenden Informationen an die Hand gegeben werdei kön

werden kann. E“  Grenzwert könnte sich lediglich an den technologischen Gegeben-Möglichkeiten orientieren. Wnhei 711 "K 1̂* rvvi 4 « 4-  ̂« O _ *"7

r,5:ahnÜbnrSaE e:Li':lne einef Festgesetzten Grenzwertes mit hinreichender'sicherheit VCx-_ 
ihT, L f ^ ® 5,lina^s^^®tAdiev.A?a.ytik s?br. aufwendig und bisher nur ein sehr kleiner

z.Z.
können,

ver-
- . o a-- ---- -v auimeumg uiiu uxsiiex- nur ein senr Klemerr vertraut, so daß Angaben zur analytischen Streuung noch nicht gemacht werden




